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Ausgangslage

• Beschluss Bundesrat: Senkung des Mindestalters für 

gefährliche Arbeiten in der Grundbildung von 16 auf 15 

Jahre.

• In Kraft seit 1.08.2014

• Mitteilung an OdA’s: Brief SBFI vom 18.07.2014

• Arbeitsgruppe und Steuergruppe begleitende 

Massnahmen im Jugendarbeitsschutz: OdA’s, SBBK, SECO, 

SBFI (scienceindustries vertreten durch K. Bruttel)

⇒ Nächste Sitzung der Steuergruppe: 31.10.2014
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Auftrag an OdA’s
• Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des 

Gesundheitsschutzes definieren.

• Anhang zum Bildungsplan: bis spätestens 31. Juli 2017 
erarbeitet und vom SBFI verabschiedet.

Auszug ArGV5
Die Organisationen der Arbeitswelt definieren im Anhang zu den 
Bildungsplänen begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes. Sie hören dazu vorgängig eine Spezialistin oder einen 
Spezialisten der Arbeitssicherheit gemäss Verordnung vom 25. November 
1996 über die Eignung der Spezialistinnen und Spezialisten der 
Arbeitssicherheit an.
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Ziel

Die begleitenden Massnahmen sind bis Ende 2015 

verabschiedet und können dem SBFI zur Prüfung 

vorgelegt werden.
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Vorschlag weiteres Vorgehen
• Ergebnis der Arbeitsgruppe abwarten und nutzen für die 

Ausarbeitung der begleitenden Massnahmen

• Bestehende Instrumente wie Branchenlösung EKAS, 
Bildungsplan und weitere nutzen

• Mögliche Zusammenarbeit mit verwandten Berufen 

innerhalb der Branche prüfen und allenfalls nutzen 

• Anhörung eines Spezialisten der Arbeitssicherheit 
gemäss Vorgabe

• Vorschlag erarbeiten z. H. SKBQ durch scienceindustries. 
Konsultativer Beizung von TVS und VSLF
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• Besprechung / Korrektur SKBQ

• Begleitende Massnahmen dem SBFI vorlegen

• 2016 Inkraftsetzung der begleitenden Massnahmen


